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1 .. 
.I PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium für 
Rrbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

R B S eHR I F T 

Wien/ am 1.10. 1993 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
34.401/20-3a/93 30.8.1993 

Unser Zeichen: 
S-993/Sch 

Durchwahl: 
418 

Betret-f: Uberarbei te te Entwürfe ei nes Bundesgesetzes über 
das Rrbeitsmarktservice (Rrbeitsmarktservicegesetz­
RN5G) und eines Bunde5gesetzes./ mit dem Rnpassul7-
gen an das Rrbeitsmarktservicegesetz vorgenommen 
werden (Rrbeitsmarktservice-Begleitgesetz./ RN5-
BegleitG) 

Die Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern öster-

reichs nimmt zu den überarbeiteten Etitwürren eines Rrbeits­

marktservicegesetzes und eines Rrbeitsmarktservice-BegLeit­

gesetzes wie folgt 5teLlung: 

Wie schon in der Stellungnahme von 10. Mai d.J. zu den 

Vorentwürfen und unmitteLbar nach Vorlage der iJberarbeitetl?n 

Entwürfe mit Schreiben vom 10.9.1993 an Herrn Bundesminister 

Hesoun und die wei teren Tei l nehmer an den poL ~i tischen Ver­

handlungen, die Herren Bundesminister Dr. Lacina und Dr. 

Schüssel sowie Staatssekretär Dr. Ditz betont wurde/ ver­

mißt die Präsidentenkonrerenz in der geplanten neuen Rr­

beitsmarktorganisation "Rrbeitsmarktservice" das wiederholt 

geforderte Mitspracherecht der Land- und Forstwirtschaft 

vöLlig. Sie muß sogar feststeLlen/ daß die bisherigen Nit-

1014 Wien, Löwelstraße 12. Postfach 124, Telefon 53 441, Telefax 53441~328, 53441-510 

2/SN-304/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 11

www.parlament.gv.at



- 2 -

wirkungsrechte der Land- und Forstwirtschart (Vertretung 

der Präsidentenkonrerenz" des Bundesministeriums rür Land­

und Forstwirtschart und des iJsterr. Landarbeiterkaml7lertage'> 

im Beirat rür RrbeitsmarktpoLitik sowie eingeschränkte 

Vertretung der Landes-Landwirtschartskammern und Landarbei­

terkammern in den VerwaLtungsausschiissen der Lanclesarbeits­

ämter und VermittLungsaussch0ssen der Rrbeitsämter) ersatz­

los wegrallen wiirden. 

Vor 10 Jahren hatte die damaLige SPd-Rlleinregierung mit 

einer NoveL/.e zum Rrbeitsmarktrörderungsgesetz (BGBL.Nr. 

6'1/1983) ungeachtet des Widerstandes und Protestes der 

Bauernvertretung und der damaligen parlamentarischen Oppo­

sitionspartei dVP elie sozialpartnerschartLiclle Vertretung 

der gesetzlichen Berursvertretung der Bauern (und der Land­

wirtschartlichen Dienstnehmer) in den Verwaltungsausschiissen 

der Landesarbeitsämter und den VermittlungsausschOssen 

der Rrbeitsämter weitgehend beschränkt: Statt VoLlmit­

gliedschart nur beratende Stimme in spezie/.len lanäwirt­

schartlichen Fragen. Forclerungen der Prä5identenkonrerenz 

aur Wiederherstellung und ein iJVP-[nitiativantrag im Natio­

naLrat (Rntrag Nr. 168 R der Rbgeordeten Dr. I-Iarner, Dr. 

Schwimmer und Dr. Puntigam vom 26.11. '1985./ Ir-3494 der 

BeiLagen, XVI. GP) waren abgeLehnt worden. 

C;eit der Erneuerung der großen KoaLition rordert die Präs.i­

dentenkonrer'enz di e Wi ederhers teL L ung des vol L en sozi ai.­

partnerschartlichen Nitwirkungsreclltes der Land- und Forst­

wirtschart in den Einrichtungen der Beschärtigungspolitik 

verstärkt. Das ist mehr denn je berechtigt und notwendig.l 

weiL sich die Struktur der Land- und Forstwirt5cllart in 

Richtung Zunahme der Nebenerwerbslandwirtschart entwickelt 

hat./ sodaß Rrbeitsmarkt- und Beschärtigungsrragen, Rrbeits­

Losenversicherung und Karenzgeld rUr einen noch größeren 

TeiL der bäuerLichen Bevölkerung von hoher Bedeutung sind. 
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Rußerdem gibt es spezielle Probleme Lier RusLänderbeschärti­

gung bei Rrbeitsspitzen. 

Nicht nur vom 5tandpunkt der 50zialpartnerschart./ die keine 

Einbahnstraße sein kann./ sondern auch wegen der ver ras­

sungsrechtlich gebotenen Gleichbehandlung ist es unvertret­

bar., z.B. die Rrbeitgeberinteressen der Tndustrie gesetz­

lich doppelt (durch Bundeskammer und Industriellenvereini­

gungJ, die der Land- und Forstwirtschart aber gar nicht 

vertreten zu lassen. 

Die Präsidentenkonrerenz hält daher eine Änderung der vor­

liegenden Gesetzesentwürre dahingehend rür unabdingbar,_ 

daß 

1. sie selbst aur Bundesebene im Rursichtsrat (§ 4- RI'15GJ 

sowie 

2. die Landwirtschartskammern aur Landesebene im Landesdi­

rektorium (Ij 'I'IJ mit Sitz und Stimme vertreten sind. 

3. Im Regionalbeirat (§ '17) sollte ebenralls ein volles 

l'1i tspracherecht der zuständigen Landw.irtschartskammer 

gewährleistet sein. 

4-. Im Rrbeitsmarktserive-Begleitgesetz sollte der Landwirt­

schartskammer (und der Landarbei terkammer) ebenral Ls e.in 

volles l'1itspracherecht (Stimmrecht) eingeräumt werdenl 

jedenralls bei Rngelegenheiten./ die die Land- und Forst­

wirtschart betrerren. Das gilt besonders rür die Rrtikel 

1 (BundessoziaLämtergesetzJ./ RrtikeL 7 (Novelle zum Rr­

beitslosenversicherungsgesetz) und Rrtikel 12 (Novelle 

zum RusländerbeschärtigungsgesetzJ. 
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Zu einzelnen Bestimmungen wird noch rolgendes bemerkt: 

I. Rrbeitsmarktserviceqesetz 

Zum ,. Rbschnitt: Organisation 

Die inden §,s " rr vorgesehene Kons trukt ion (Errichtung 

e.ines Fonds des örrent 1_ i chen Rechtes mi t der Bezei chnung 

"Rrbeitsmarktser-vice" anstelle der blo/3en Umbenennung des 

Fonds der RrbeitsmarktverwaLtung gem. § 64 RrbeitsLosenver­

sicherungsgesetz) ist zweireLLos besser"und ausgereirter 

aLs die Regelung des Vorentwurres. 

Wie eingangs grunds~tzLich ausgerUhrt wurde j sollte im 

,s 4 (Rurs ich t sra t) im Rbs. 1 nach äer Bunäeskammer der ge­

werblichen Wirtschart die Präsidentenkonrerenz der Landwirt­

schartskammern österreichs genannt weräen. Ebenso w~re nach 

äer Bundeskammer rUr Rrbeiter und RngesteLlte der Ö. l.an­

darbeiterkammertag zu nennen. Damit bestünde äer Rursichtc;­

rat so wie nach äem im Vorjahr mit den SoziaLpartnern 

einschiie/3Lich äer Pr~sidentenkonrerenz abgesprochenen 

Vorentwurr aus 9 l'1itgLiedern j was angesichts des öster­

reichweiten Rurgaben- und VerantwortungsbereiChes durchau'ö 

angemessen w~re. 

Ebenso w~ren in § 1'1 Rbs. " beim Landesdirektorium, 6 statt 

4- l'1i t gl i eäer unä NJr je e.i n l'1i tgL i ed ei n Vorsehl agsrech t 

äer Landwirtschartskammer unL1 der Landarbeiterkammer vor­

zusehen. Text: ".Je e.ines dieser weiteren l'1itgl.ieder wird 

vom Bundesminister rUr Rrbeit und Soziales auf VorschLag 

der Kammer lier gewerbLichen Wirtschart und der Lanriwirt­

schartskammer des jeweil.igen Bur1CleslanL1es j der Vereinigung 

Ös terrei chi scher Indus tr i eil. er j der Kammer t-Ur Rrbei ter und 

Rngestellte und der Landarbeiterkammer des jeweiligen Bun­

dest amies und des Ös terre i chi scllen Gewerks'chart sbundes 

I.. 

1
1 
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bes teLL t. " 

Ebenso wäre im Regionalbeirat gem. § 17 ein Vorschlagsrecht 

äE'r L anäwi r t schaFt skammer äurch en t sprechenäe Ergänzung 

äes Rbs. 2 vorzusehen. Die LanäwirtschaFtskammer ist auF 

regionaLer Ebene wegen äer dort außerlandwirtschaFtlich 

arbeitenäen Kammermitglieder., der dort geLegenen Landwirt­

schaFtLichen Betriebe und dort wohnhaFten Nebenerwerbsbau-­

ern besonäers angesprochen. Sie verFügt als gesetzLiche 

BeruFsvertretung auch über eine regionale Organisati­

onsstruktur mit hauptamtLichen und demokratisch gewählten 

ehrenamtlichen Mitarbeitern (Bezirksbauernkammerobmann j 

Bezirkskammerräte). Das ist bei den nach dem EntwurF 

im Bereich äer gewerblichen WirtschaFt zusätzlich entsende­

berechtigten Freien BeruFsvereinigungen nicht oder weniger 

der Fall. 

Weiter wird zu § 5 (RuFsichtsrat) wie schon zum analogen § 

B Rbs. 5 des 1. BegutachtungsentwurFes angeregt.! dem RuF­

sichtsrat nicht bLoß ein Recht einzuräumen, vom Vorstand 

RuskünFte und Berichte zu verlangen.! sondern analog der 

Regelung Für überwachungsausschüsse der SoziaLversiche­

rungsträger (§ 437 Rbs. 2 R5VG) den Vorstand und die gemäß 

§ 5 Rbs. 1 ebenFaLls zu überwachenden LandesgeschäFtsFührer 

zur RuskunFtserteilung und VorLage einschLägiger Berichte 

auch zu verpFLichten. 

In § 6 (Vorstand) Rbs. 7 sollte wie im § 7 des VorentwurFes 

vorgesehen werden.! daß jede gle.ichzeitige andere Erwerbstä­

tigkeit von MitgLiedern des Vorstandes der Zustimmung des 

RuFsichtsrates bedarF.! wobei diese schriFtLich zu erteilen 

ist. 
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Zum 2. Abschnitt: Aurgaben 

§ 29 Dienstleistungen: Im 5inne der Erl~uterungen sollten 

die im BedarrsraLL einzusetzenden BetreuungsabL~ure von 

der Inrormation ilber die Beratung bis zur UnterstUtzung 

rUr die ErLangung eines Arbeitsplatzes reichen. In diesem 

Zusammenhang sollte ausdrUckLich normiert werden, daß Per­

sonen./ die nur unter erschwerten Bedingungen einen 

Arbeitsplatz rinden bzw. behalten können./ eine besonders 

qualirizierte Betreuung erhal. ten solLen. ALLenraLI_5 w~re 

rUr bestimmte Personen bzw. Personengruppen auch ein Lohn­

k05tenzuschuß an 1.1en einstellenden Betrieb iJberlegenswert. 

§ 35: Die RUckforderung von BeihiLren soLLte im Abs. 3 nä­

her gesetzlich determiniert werden. Insbesondere wäre eine 

RUckzahlungsverpflichtung vom Grade des Verschuldens abhän-

g.ig zu machen. 

Zum 6. Abschnitt: Finanzierung 

§ 49 Arbeitslosenversicherunqsbeitraq: Die Höhe des 

Arbeitslosenversicherungsbeitrages ist in den Entwurf noch 

nicht aufgenommen worden. In diesem Zusammenhang verweist 

die Pr~sidentenkonferenz auf ihre Langj~hrige Forderung./ 

die Einheitswertgrenze von 5 54.000./- in § 12 Abs. 6 [it. 

bund § 26 Abs. 4 Lit. c Arbeitslosenversicherungsgesetz 

anzuheben. Es ist nicht einzusehen./ daß Nebenerwerbsland­

wirte trotz Zahlung von RrbeitsLosenversicherungsbeitr~gen 

ab einem so niedrigen Grenzwert im VersicherungsfalLe der 

Arbeitslosigkeit vom RrbeitsLosengeldbezug ausgeschlossen 

bLeiben soLlen. Diese Problematik wUrde bei unver~nderter 

Einheitswertgrenze dann versch~rrt./ wenn es zu einer Erhö­

hung des Arbei t s Losenvers i cherungsbei trages kommen sol I. te. 

Eine unbillige Härte ist die bisherige Vorenthaltung des 

k'arenzurl aubsgeL des fiJr Di ens tnehmer.i nnen./ di eseL bs t oder 

I' 
i , 
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mit ihrem Nann einen so kleinen LandwirtschaFtsbetrieh 

haben. 

II. Arbeitmarktservice-BeqLeitqesetz 

Zu Art. 1 - BundessoziaL ämterqesetz , g 2: 

Gemäß Abs. 1 dieser Bestimmung ist bei jedem Bundessozia­

Lamt ein Paritätischer Ausschuß zu richten. Die gesetzliche 

bäuerliche Interessenvertretung hat in Angelegenheiten be­

treFFend die Land- und ForstwirtschaFt gem. Abs. , nur bera­

tende Funktion. Da diese auch die Interessen der Nebener­

werbslandwirte wahrzunehmen hat., deren Zahl ständig im 

Steigen begriFFen ist und die damit einen wesentLichen Fak­

tor am Arbeitsmarkt darsteLlen.' wird zu Abs . .3 die volle 

NitgLiedschaFt der LandwirtschaFtskammern mit Stimmrecht 

in den Paritätischen Ausschilssen verLangt. 

Zu Art. 7 NovelLe zum Arbeitslosenversicherunqsqesetz § 5B: 

Gemäß § 56 Abs. , des EntwurFes hat das Landesdirektorium 

bei jeder LandesgeschäFtsstelle einen Ausschuß zur Behand­

Lung von BeruFungen in Angelegenheiten des Arbeitslosengel­

des einzurichten. Der Arbeitgebervertreter in diesem Aus­

schuß wird gemäß Abs. S durch die Arbeitgebervertreter des 

Landesdirektoriums bestimmt. Im Landesdirektorium wäre 

die Landes-LandwirtschaFtskammer nicht eingebunden. über 

strittige Arbeitslosengeldanspriiche von Kammermitgliedern 

(Nehenerwerbsbauern) wilrde also ohne Nitwirkung der gesetz­

Lichen Interessenvertretung endgültig entschieden.' da es 

keine BeruFungsmöglichkeit gegen die Entscheidung der Lan­

desgeschäFtsstelle gibt. Deshalb wird auch an dieser Stelle 

nochmals mit Nachdruck die Einbindung der Landes-Landwirt­

schaFtskammer in das Landesdirektorium (§ 11 ANS) verLangt. 
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Rußerdem soLlte in soLchen F~LLen jedenralls analog § 56 

Rbs. 4 RLVG und § 44 Rbs. 4 des geltenden Rrbeitsmarkt­

förderungsgesetzes ein Vertreter der Landwirtschaftskammer 

dem Russchuß rOr Leistungsangelegenheiten beigezogen werden. 

Zu Rrt. 8 - Änderung des Rrbeitsmarktrörderungsgesetzes 

In Z 13 - § 27 a Rbs. 3·wird der Rusdruck "nach Rnhörung 

des Beirates rür Rrbeitsmarktpolitik" durch "nach Rnhö­

rung der gesetzlichen Interessenvertretungen und der kol­

lektivvertragsr~higen Berufsvereinigungen der Rrbeitgeber 

und der Rrbeitnehmer" ersetzt. Dem bisherigen Beirat rOr 

Rrbeitsmarktpolitik gehören 2 Vertreter der Pr~sidentenkon­

rerenz der Landwirtschartskammern gem~ß § 41 ANFG an. Tm 

Gesetzesvorschlag rindet sich aber kein Hinweis J welche 

gesetzliche Interessenvertretungen und kolLektivvertragsr~­

higen Berursvereinigungen gemeint sind. Die einschl~gigen 

Bestimmungen der betden Entwürre schlieBen äie Präsidenten­

konrerenz und die Landes-Landwirtschartskammern aus. Des­

halb wirei auseirückLich um entsprecheneie KLarstellung im 

Gesetzestext (Einbindung auch der Pr~sidentenkonrerenz) 

ersucht. Das giLt auch rOr die vorgeschLagene Neuregelung 

der §§ 33.> 34 und 39 RNFG (Z 17> 18. und 23). 

Zu Rrt. 12 - Äneierung des RusL~neierbesch~rtigungsgesetzes: 

Z 18 (§ 23 a): Die behördlichen RUfgaben der RusL~nder­

beschärtigung von der Besch~rtigungsbewiLLigung bis hin 

zur Uberprürung der 5chwarzarbeit durch Rusl~nder soLlen 

in Hinkunrt durch die Bundessozial.ämter wahrgenommen werden. 

Rls Berufungsbehörde im Rusländerverrahren soll eine Beru­

rungskommission bei jedem Bundessozialamt eingerichtet 

werden (Z 11 und 18). Dieser Berurungskommission gehört 

auch ein Rrbeitgebervertreter an> der aur Vorschlag eier 

zuständigen Kammer der gewerblichen Wirtsctlart nominiert 
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werden 501_L (13 23 a Abs. 3 des Entwurres). 

Um auch den Landwirtschartskammern in diesen rür ihre Kam­

mermitgLieder sehr wichtigen Angelegenheiten ein f1itspra­

eherecht zu sichern/ ist in 13 23 a Abs. 3 des Entwurres 

auch Tür die zuständige Landwirtschartskammer ein Vor­

schlagsrecht/ bzw. die Zuziehung eines Vertreters der Land­

wirtschartskammer in diesen FälLen vorzusehen. 

25 AbschriTten dieser 5tellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeitig dem Präsidium des NationaLrates zugeleitet. 

Der Präsident: 

gez. NR 5chwarzbbck 

Der Generalsekretär: 

DipL.Ing. Dr. Fahrnberger 
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